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Was war das für ein Jahresbeginn im Jahr
2008: Wir haben unsere Fusion reibungslos
hinter uns gebracht, haben unsere internen
Strukturen auf Vordermann gebracht und die
erste gemeinsame Konjunkturumfrage zeigte
nur in eine Richtung. Zu Jahresbeginn insge-
samt hat sich die Weltwirtschaft noch in robus-
ter Verfassung präsentiert und jetzt? Im Herbst
2008 befindet sie sich im Abschwung. Dies ist
vor allem eine Folge der Finanzkrise, die nach
der Finanzwirtschaft nun auch die Realwirt-
schaft bedroht. Viele Betriebe sehen sich in die-
sem Herbst mit einem Rückgang des privaten
Konsums und einer spürbar verlangsamten In-
vestitionsnachfrage konfrontiert. Angesichts des
sich beschleunigenden Abwärtstrends in der Wirt-
schaft wächst der Druck, hier gegenzusteuern. 

Das Jahr 2009 dürfte die Wirtschaft in
Deutschland und unsere Handwerksbetriebe
vor eine erhebliche Belastungsprobe stellen. Zu
erwarten sind: 
» eine nachlassende Exportnachfrage infolge

der abgekühlten Weltkonjunktur;
» weniger Investitionen als Folge der gesun-

kenen weltweiten Nachfrage, aber auch auf-
grund verschlechterter Finanzierungsbedin-
gungen;

» eine zunehmende Einschränkung der Bau-
investitionen im Gewerbebau und ein wei-
terhin schwacher Wohnungsneubau;

» und ein stagnierender, wenn nicht gar rück-
läufiger Konsum aufgrund des entstande-
nen Vermögens- und Vertrauensverlustes.

Sehr geehrte Leser,
ich betreibe hier keine Schwarzmalerei. Die ak-
tuellen Daten bestätigen den Weg in die Rezes-
sion. Der Geschäftsklimaindex des IFU-Institu-
tes ist auf den tiefsten Stand seit 1993 gefallen.

Die USA und China planen gigantische Hilfs-
pakete für ihre Wirtschaft. Die EU-Mitglieder
Frankreich und Großbritannien wollen direk-
te Hilfen für die Wirtschaft mit Entlastungen
für die Bürger verbinden. Die Schweiz halbiert
ihre Steuerlast. Weltweit stemmen sich die meis-
ten Staaten energisch gegen den rasanten Ab-
wärtstrend. In einigen Jahren wird man viel-
leicht einmal sagen, dass der Fall der Wallstreet
für den Marktfundamentalismus das war, was
der Fall der Mauer für den Kommunismus war. 

Zwar hat die Bundeskanzlerin bereits ange-
kündigt, im Januar zu prüfen, ob weitere Maß-
nahmen zur Stärkung der Konjunktur notwen-
dig seien. Jedoch sollte hier unsere Politik zufas-
sender und entschlossener, ähnlich wie in den
oben beschriebenen Staaten, schon jetzt und
schnell handeln. Anstehende Bundestags- und
Landtagswahlen dürften hier eigentlich keine
taktische Rolle spielen. Zeit für parteipoliti-
sches Taktieren gibt es nicht. Folgende Maß-

nahmen sollten schnellstmöglich umgesetzt
werden:
1. Bund, Länder und Kommunen sollten zügig

ihre vergabereifen Infrastrukturinvestitio-
nen auf den Weg bringen. Zusätzliche Mittel
sind erforderlich für Programme zum Stadt-
umbau und für Kindergärten, Kindertages-
stätten und Schulen, die vielerorts dringend
modernisiert und energetisch saniert werden
müssen. Eine schnelle Vergaberechtsreform
mit dem Grundsatz der Fach- und Teillos-
vergabe wird dafür sorgen, dass diese Inves-
titionen auch den Mittelstand erreichen.

2. Für die energetische Gebäudesanierung vor-
gesehene Förderprogramme müssen – über
die bereits vorgesehene Mittelaufstockung
hinaus – weiter verstärkt werden. Zusätz-
lich kann eine vereinfachte Förderung und
eine intensive Werbekampagne die Breiten-
wirkung verbessern zugunsten von Klima-
schutz, niedrigen Energiekosten und Aufträ-
gen für das Handwerk. 

3. Bei der Absetzbarkeit von Handwerkerrech-
nungen sollten die Handwerksarbeiten gleich-
gestellt werden mit der Regelung für ande-
re haushaltsnahen Dienstleistungen (20 % von
bis zu 20.000 € anstelle 20 % von 6.000 €
Arbeitsleistung). Ziel dieser Regelung ist es
doch, den Haushalt als Auftrag und Arbeit-
geber zu stärken und die Schwarzarbeit ein-
zudämmen. Es gibt also keinen Grund, Un-
terschiede zu machen.

4. Leichte und mittelschwere Lastwagen soll-
ten bei der Nachrüstung von Rußfiltern auch
mit Förderungen bedacht werden. Hand-
werker sind darauf angewiesen, mit diesen
Fahrzeugen zum Einsatzort auch in Umwelt-
zonen zu gelangen. Das tief im Abschwung
verharrende Kfz-Gewerbe kann zusätzliche
Aufträge auch gut gebrauchen. Angesichts
der massiven Einbrüche bei den Verkaufs-
zahlen von Automobilen erwartet die Auto-
mobilbranche auch, dass umgehend Klar-
heit über die angestrebte Neugestaltung der
Kraftfahrzeugsteuer geschaffen wird.

5. Der private Konsum braucht dringend An-
schub. Dies kann aber nur gelingen, wenn
wir den Menschen mehr Netto vom Brutto
belassen. Die mittleren Einkommen von der
„kalten Progression“ zu entlasten, muss ganz
vorne anstehen. Die Experten rechnen es uns
vor: Wenn der Steuertarif begradigt wird,
bringt das einem Facharbeiter oder Angestell-
ten netto die gleiche Entlastung wie eine 
4 %ige Bruttolohnerhöhung. Der Vorteil:
Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
wird durch „mehr Netto“ nicht beeinträchtigt.

Eine rasche Entlastung könnte zudem der
stufenweise Abbau des Solidaritätszuschla-
ges bringen. Der Soli könnte umgehend in
einem ersten Schritt von 5,5 % auf 3,3 %
gesenkt werden, ohne den Solidarpakt zu
gefährden. Das kann sofort und ohne Mit-
wirkung des Bundesrates vom Bundestag
beschlossen werden.

6. Und übrigens: Entlastung für die kleinen
und mittleren Unternehmen muss nicht
immer etwas kosten. Eine bedeutende Ent-
lastung der Unternehmen von bürokrati-
schen Kosten steht entgegen der bisherigen
Ankündigungen durch die Bundesregierung
weiterhin aus.

Die deutsche Wirtschaft, vor allem das Hand-
werk, hat die Substanz, auch in wirtschaftlich
sehr schwierigen Zeiten bestehen zu können.
Aber das Handwerk braucht Förderungen und
Unterstützungen bei den Rahmenbedingungen
– vor allem da, wo aufgrund zu hoher Belastun-
gen die Konjunktur besonders lahmt.

Wie sich das Jahr 2009 tatsächlich entwi-
ckeln wird, ob es das Jahr der schlechten Nach-
richten wird – ich kann das nicht abschließend
beurteilen. Nichtsdestotrotz weiß ich aber, dass
das Handwerk auch diese Krise meistern wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren
Angehörigen und Mitarbeitern ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr
2009. Und vor allen Dingen: Bleiben Sie
gesund.

Editorial
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Am 20. Oktober 2008 tagte er wieder,
der „Runde Tisch“ zwischen der Kreishand-
werkerschaft und der Stadt Leverkusen, und
dies bereits zum 9. Mal. Über die Lage und
die Aussichten bei den angeschlossenen
Handwerkern informierte Kreishandwerks-
meister Bert Emundts gemeinsam mit den
Geschäftsführern Karl Breidohr und
Marcus Otto Oberbürgermeister Ernst
Küchler und die Dezernenten Häusler,
Mues, Adomat und Stein.

Erfreulich sei derzeit die Ausbildungs-
situation: 1.594 Betriebe bilden derzeit
3.719 junge Menschen aus. Damit, so
Geschäftsführer Marcus Otto, befinde sich
die Ausbildungssituation auf dem gleichen
guten Niveau wie im Vorjahr. In den Bau-
berufen sei sogar ein starker Zuwachs zu
verzeichnen. Herr Geschäftsführer Otto
berichtet auch darüber, dass nunmehr in
anbetracht des demografischen Wandels
vermehrt mit Schulen, d. h., Lehrern, Eltern
und Schülern gesprochen werden müsse,

um über die Nachhaltigkeit und Vielseitig-
keit handwerklicher Berufe aufzuklären. In
den letzten Monaten ist man daher auch
ganz gezielt, unter Unterstützung vom städ-
tischen Schuldezernat, auf die Schulen zuge-
gangen und hat dort für Ausbildung in
Handwerk und Handel geworben. 

Herr Wolfgang Mues, Geschäftsführer
der städtischen Wirtschaftsförderung, führ-
te des weiteren aus, dass die Stadt plane, ein

weiteres Gewerbegebiet für das Handwerk
in der Stadt auszuweisen. Das Gewerbe-
gebiet an der Stixchesstraße sei bereits voll-
ständig belegt. 

Des weiteren gab das Baudezernat eben-
falls Auskunft zum Thema „Vergaben“: 2007
seien 33 Prozent der städtischen Aufträge
(insgesamt 205) an Leverkusener Firmen ver-
geben worden. Damit liege man im Vergleich
zu Städten wie Bonn, Wuppertal, oder auch
Langenfeld oder Hilden im oberen Bereich.

Es wurde auch darüber gesprochen, dass die
Stadt Leverkusen in Kürze eine einjährige
Testphase zur „elektronischen Vergabe“ star-
te. Vereinbart wurde, dass die Kreishand-
werkerschaft dieses Pilotprojekt – Aufträge
werden online bekannt gemacht und abge-
wickelt – aktiv begleiten wird. 

Sozial- und Ordnungsdezernent Frank
Stein berichtete über die neuen Regularien
bei den Arbeitsgelegenheiten nach SGB II,

die so genannten „Ein-Euro-Jobs“: Auch
nach Protesten aus dem Handwerk stellten
diese neuen Regularien nunmehr sicher,
dass Ein-Euro-Jobs nur bei zusätzlichen
Aktivitäten, die im öffentlichen Interesse
liegen, zur Anwendung kommen würden
und man sehr darauf bedacht sei, keine
Konkurrenz zum Handwerk darzustellen. 

Insgesamt wieder ein konstruktiver
„Runder Tisch“, der sicherlich seine Fort-
führung erfahren wird.

FORUM 6/2008
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Wenn Ulrich Lob in seiner Eigenschaft
als Obermeister der Bäcker-Innung Bergi-
sches Land tagsüber zu Terminen fährt,
dürfte er ein Gefühl nicht kennen: Hunger.
Die Innung hat 88 Mitglieder, von denen
viele Filialen unterhalten – da ist die nächs-
te Bäckerei nie weit.

Daran ändert auch die Tatsache nichts,
dass die Zahl der selbständigen Bäckerei-
Betriebe in den vergangenen Jahrzehnten
in ganz Deutschland kontinuierlich abge-
nommen hat. Knapp 15.800 Unternehmen
zählte der Zentralverband des Deutschen
Bäckerhandwerks noch zum Ende des letz-

ten Jahres. Die Zahl der Filialen rechnete er
allerdings auf 30.000 hoch, so dass es ins-
gesamt rund 46.000 Bäckerei-Fachgeschäfte
in der Bundesrepulik geben dürfte. 

Auch in der Region hat sich der Konzen-
trationsprozess fortgesetzt. Viele Betriebe
haben keinen Nachfolger. Der Trend geht
eindeutig zu ein oder zwei Filialen. Weshalb
das so ist, verdeutlicht eine einfache Rech-
nung: Wenn ein Ehepaar mit seinem Betrieb
ohne Filialen 500.000 Euro Umsatz und
vielleicht 15 Prozent Gewinn erwirtschaftet,
dürften die beiden darüber nachdenken, ob
sie nicht besser als Angestellte arbeiten gehen.
Bezieht man dann noch ein, dass ein neuer
Ofen rund 100.000 Euro kostet, wird schnell
klar, dass sich das für viele nicht lohnt.

Einige Kollegen allerdings seien so stark
an ihrem Standort, dass sie nach wie vor nur
ein Geschäft hätten, sagt Ulrich Lob: „Vor
allem im Oberbergischen Kreis werden die
kleineren Betriebe nach wie vor ihre Chance
haben.“ Grundsätzlich ist der Bäcker um die
Ecke nach wie vor gefragt, weil hier die Nähe
zum Kunden und die Bekanntheit der In-
haber-Familie eine große Rolle spielen. Ge-
nau diese Vorzüge zeichnen ja den Meister-
betrieb aus. Sie entsprechen auch dem Leit-
bild des deutschen Bäckerhandwerks, das
die Verbundenheit mit der jeweiligen Re-
gion durch drei Worte ausdrückt: „Heimat,
Handwerk, Herzlichkeit.“

Das klingt nach Kontinuität und danach,
als ob im traditionsreichen Bäckerhandwerk
immer noch vieles so wäre wie früher. Kein
Eindruck könnte falscher sein. In einer mo-
dernen Bäckerei nimmt die Kühlung un-
gefähr dreimal so viel Raum ein wie die Ofen-
fläche. Kein Bäcker kann heute mehr alles
jeden Tag frisch backen. Andererseits will der
Kunde kein Brot vom Vortag kaufen, obwohl
die meisten Brote ihren vollen Geschmack
erst am zweiten Tag entwickeln. Also produ-
zieren die Bäcker ihre Teiglinge vor.

Allerdings kann sich der Kunde darauf
verlassen, dass die Produkte in normalen hand-

Editorial
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laufen. So hat die Explosion bei den Ener-
giepreisen dazu geführt, dass die durch-
schnittlichen Aufwendungen der Betriebe
für Energie alleine in den letzten beiden Jah-
ren von drei auf fünf Prozent des Umsatzes
gestiegen sind. Gleichzeitig ist aber auch
das Mehl deutlich teurer geworden – die
Betriebe sitzen in der Kostenfalle. 

Befreien können sie sich daraus nur durch
höhere Verkaufspreise. Ein schwieriges
Thema. Gerade jetzt ist es problematisch,
die Preise zu anzuheben. Bei Brot mag das
noch funktionieren, aber die Brötchenpreise
sind weitgehend unangetastet geblieben.
Dabei hat die Finanzkrise das Bäckerhand-
werk im Bergischen Land noch gar nicht
erreicht. „Wenn Ford und die großen Unter-
nehmen in unserer Region Stellen abbauen
und die Kunden weniger Geld in der Tasche
haben, wird’s ohnehin eng“, befürchtet
Ulrich Lob.

Die gute Nachricht ist: Es gibt auch Seg-
mente, die wachsen. Dazu gehört der Snack-
Bereich. Vor 15 Jahren hat niemand in einer

Bäckerei ein belegtes Brötchen gekauft –
heute ist das Standard. Inzwischen werden
durchschnittlich neun Prozent des Umsatzes
in Bäckereien mit Snackprodukten gemacht.
Zudem sind hier die Discounter kaum eine
Konkurrenz, weil sie mit ihrer dünnen Per-
sonaldecke die frische Snackherstellung
kaum leisten können.

Vor allem Berufstätige, junge Menschen
und Singles kaufen Snackprodukte. Damit
ist klar: Gerade beim Snack-Sortiment
hängt der Erfolg entscheidend vom Stand-
ort ab. Frequenz ist hier alles. Im Leverku-
sener Bahnhof werden mehr Kunden zu
Snackprodukten greifen als auf dem Dorf.
Dort wiederum ist vielleicht die besondere
Torte zum Familienfest gefragt – Produkte
eben, die es bei den Großen nicht gibt.

Für solche Wünsche braucht man den
handwerklichen Bäcker um die Ecke. Und
dessen Stärke ist nun einmal, dass er flexibel,
aufgeschlossen und innovativ ist und sein
Angebot laufend an die Wünsche seiner Kun-
den anpassen kann – auch dank des hervor-
ragend ausgebildeten und qualifizierten Per-
sonals. Auch die Mitarbeiter haben sich
längst an die veränderten Rahmenbedin-
gungen angepasst. Inzwischen müssen viele
Fachverkäuferinnen sogar im Geschäft die
vorproduzierten Teiglinge backen.

werklichen Bäckereien selbst produziert wer-
den. Ganz anders sieht das beim Discounter
aus. Die Globalisierung hat auch vor dem
Bäckerhandwerk nicht halt gemacht. Da
kommen die tiefgefrorenen Brötchen-Teig-
linge aus China, die Billig-Baguettes aus
Vietnam und das Körnerbrot aus der Ukra-
ine. „Wie sehen dort die hygienischen Ver-
hältnisse aus?“, fragt Lob. Bei ihm und seinen
Kollegen steht hingegen alle sechs Monate
ein Kontrolleur im Betrieb. Im Übrigen sei
die Qualität der importierten Teiglinge nicht
besonders gut. Dennoch haben die Billig-
produkte nach wie vor Wachstumsraten.

Wie sehr sich das Bäckerhandwerk in den
letzten anderthalb Jahrzehnten verändert
hat, bekommen auch die Kunden mit. Zwar
ist Deutschland nach wie vor Brot-Welt-
meister. Mit mehr als 300 Sorten Brot und

1200 Sorten Kleingebäck hat sich im Ver-
lauf von ca. 7000 Jahren in Deutschland eine
einzigartige Backwarenvielfalt und Back-
kultur entwickelt. Heute jedoch werden die
Brotregale kleiner, weil sich viele Bäcker auf
ein Kernsortiment konzentrieren. Manche
legen ihr Augenmerk auf das Brot- und
Brötchengeschäft, andere wiederum sind
sehr stark in der Konditorei, wieder ande-
re haben mit Bio-Backwaren oder Schwarz-
brot ihre Nische gesucht und gefunden.

Dahinter steckt pure Betriebswirtschaft.
Top-Qualität ist zwar nach wie vor das
oberste Gebot für einen Bäcker, aber das al-
leine reicht nicht mehr. Er muss aufpassen,
dass ihm die Kosten nicht aus dem Ruder
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Moderne Technik trägt auch im Bäckerhandwerk viel zu einer rationellen Fertigung bei.

Deutschland ist Brot-Weltmeister.
Inzwischen werden die Brotregale in den
Bäckereien kleiner, weil sich viele Bäcker
auf ein Kernsortiment konzentrieren.

Zur Person:

Obermeister
Ulrich Lob
Seit zehn Jahren enga-
giert sich Ulrich Lob
aus Bergisch-Gladbach
als Obermeister. 1973
übernahm der heute
64-Jährige seinen Be-
trieb, der seit 2003 von
seinem Sohn Peter ge-
führt wird. Das Unter-
nehmen hat zwölf Filialen und beschäftigt
über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Arbeit in der fusionierten Innung
ist gut angelaufen. Jedoch staunt der Ober-
meister auch ein Jahr nach dem Zusammen-
schluss, wenn er sich auf einer Karte sein
Innungsgebiet anschaut: „Von einer Ecke
zur anderen fahre ich hundert Kilometer.“

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e » » »
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Umso wichtiger seien seine Stellvertreter
Dietmar Schmidt aus dem Oberbergischen
Kreis und Christoph Efferoth für den Be-
reich Leverkusen und Rhein-Wupper als
Ansprechpartner für die Betriebe vor Ort.

Gemeinsam mit den weiteren Vorstands-
mitgliedern hat man schon einige gute Ak-
tionen gestartet. Vor einigen Monaten etwa
beteiligte sich die Innung an der KI.KA-
SommerTour 2008 des Kinderkanals von
ARD und ZDF. Der Aktionsstand auf dem
Gelände der ehemaligen Bundesgarten-
schau in Leverkusen war ständig von Kin-
dern und Erwachsenen umlagert – eine tolle
Sympathiewerbung für das Bäckerhand-
werk. Auch beim Sterne-Lauf des Bäcker-
handwerks in Bonn war die Innung vertre-
ten.

Weiterbildungsangebote wie Kurse in
Betriebswirtschaft oder zu neuen gesetzli-
chen Verordnungen stehen ebenso auf dem
Programm der Bäcker-Innung Bergisches
Land wie die öffentlichen Brot- und Stollen-
prüfungen, bei denen die Bäcker freiwillig
und anonym ihre Produkte testen lassen.
Für die Zukunft sind neue Schulungen zum
Thema „Hygiene“ sowie regionale Aktionen

in Gummersbach, Bergisch Gladbach und
Leverkusen geplant. Hier ist der Innungs-
vorstand dabei, Ideen zu entwickeln.

Damit will die Innung den Betrieben
helfen, bei den Kunden im Gespräch zu blei-
ben und ihre Position im Markt zu stärken.
Trotz aller Konkurrenz gehe für viele Men-

schen in der Region nun einmal kein Weg
am Bäckerhandwerk vorbei, sagt Ulrich
Lob. Er weiß auch, weshalb: „Unsere Kun-
dennähe und Qualität bleiben unerreicht.“
Der Zentralverband des Deutschen Bäcker-
handwerks sieht das genauso. Seine zentrale
Botschaft lautet: „HAND.WERK – besser
wir backen das Brot.“

Editorial
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Kompetente Beratung und freundliches Auftreten sind das A und O im Verkauf.
Dafür hat das Bäckerhandwerk hervorragend ausgebildetes und qualifiziertes Personal.
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Jeder Gewerbetreibende sollte vor
Ablauf des Jahres die ausstehenden
Forderungen daraufhin überprüfen,ob
ihnen eine Verjährung droht!

Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz
hat im Hinblick auf die Verjährungsrege-
lungen einige Änderungen mit sich ge-
bracht, die bereits am 1.1.2002 in Kraft ge-
treten sind. Danach verjähren zivilrechtli-
che Ansprüche wie Werklohnforderungen
nunmehr regelmäßig in 3 Jahren (§ 195
BGB). Nach § 199 BGB beginnt die Ver-
jährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in
welchem der Anspruch entstanden ist.

Ein Anspruch gilt als entstanden, wenn
er vom Gläubiger, ggf. gerichtlich, geltend
gemacht werden kann. Dies ist bei Vergü-
tungsansprüchen der Zeitpunkt, in dem die
Fälligkeit eingetreten ist.  Sofern Grundlage
des Vertrages das BGB-Werkvertragsrecht

ist, wird die Vergütung mit der Abnahme
fällig (vgl. § 641 Abs. 1 BGB). Bei VOB-
Verträgen wird der Anspruch auf Vergütung
alsbald nach Prüfung und Feststellung der
vom Auftragnehmer vorgelegten Schluss-
rechnung, spätestens aber zwei Monate nach
Abnahme und Zugang der Schlussrech-
nung, fällig (vgl. § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B). 

Dies bedeutet, dass mit dem Ablauf des
31. Dezember 2008 grundsätzlich sämtli-
che Forderungen, die vor dem 1.1.2006 fäl-
lig geworden sind, nicht mehr durchsetz-
bar sind!

Dringend gewarnt werden muss vor der
oft vertretenen Auffassung, dass eine – ins-
besondere durch Einschreiben ausgespro-
chene – Mahnung die Verjährung unter-
breche oder hemme. Diese Auffassung ist
nicht richtig! Die Verjährung ist nur ge-
hemmt, sofern es eine Absprache zwischen

Gläubiger und Schuldner gibt, dass der An-
spruch einstweilen nicht geltend gemacht
werden soll (Stillhalteabkommen). 

Sie wird ferner gehemmt durch die Er-
hebung der Klage oder die Zustellung des
Mahnbescheides im Mahnverfahren. Dabei
ist es nicht erforderlich, dass die Klage oder
der Mahnbescheid vor dem 1. Januar 2009
zugestellt wird.

Es genügt vielmehr zur Fristwahrung,
dass die Klage oder der Mahnbescheid vor
Jahresablauf eingereicht wird, sofern die
Zustellung „demnächst“ erfolgt.

Ferner beginnt die Verjährung erneut –
u.U. sogar mehrfach –,  wenn der Schuldner
dem Gläubiger gegenüber den Anspruch
durch Abschlagszahlung, Zinszahlung,
Sicherheitsleistung oder in sonstiger Weise
anerkennt.

Alle Jahre wieder...

Verjährung von Forderungen
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Die Bundesregierung hat sich am 6. No-
vember 2008 auf eine Reform der Erb-
schaftsteuer geeinigt. Kurz vor Ablauf der
Umsetzungsfrist, die das Bundesverfas-
sungsgericht dem Gesetzgeber eingeräumt
hat, ist eine Einigung zustande gekommen.
Das entsprechende Gesetz wird voraussicht-
lich am 5.12.2008 verabschiedet. 

Nun die wichtigsten Regelungen in 
einer Zusammenfassung: 

Unternehmer können nun wählen, ob
sie das Betriebsvermögen zu 85 % steuer-
frei stellen wollen nach einer Haltefrist von
7 Jahren oder eine komplette Erbschaft-
steuerfreiheit nach einer Haltefrist von 10
Jahren vorziehen. 

7-Jahres-Option 
85 % des Betriebsvermögens bleiben steu-
erfrei, wenn das Unternehmen 7 Jahre 
fortgeführt wird. Dabei darf die Lohn-
summe am Ende des gesamten Zeitraums
nicht unter 650 % der Ausgangssumme
gesunken sein. Das unschädliche Verwal-
tungsvermögen darf maximal 50 % betra-
gen. 

Als „Verwaltungsvermögen“ gelten ins-
besondere Anteile an Kapitalgesellschaften
mit einer Beteiligung von weniger als 25 %,
Wertpapiere und vergleichbare Forderun-
gen sowie vermietete und verpachtete
Grundstücke. 

Mit dem 85 %-igen Bewertungsabschlag
für Betriebe kann es in der Kombination
mit dem für kleine und mittlere Betriebe
geplanten betrieblichen Abzugsbetrag in
Höhe von 150.000 Euro sowie deutlich er-
höhten persönlichen Freibeträgen (Ehegat-
ten: 500.000,00 Euro derzeit 307.000 Euro;
Kinder: 400.000 Euro derzeit 205.000 Euro)
gelingen, dass künftig Betriebsvermögen an
Ehegatten bis zu 3,7 Mio. Euro sowie an
Kinder bis zu 2,8 Mio. Euro ohne Erb-
schaftsteuerbelastung übergeben werden
kann. 

Denn nach den Berechnungen der Be-
triebsberater des Handwerks, die auf der
Grundlage von Echtzahlen Wertermittlun-
gen angestellt haben, werden nahezu alle
Betriebe des Handwerks ihr Betriebsvermö-
gen erbschaftsteuerfrei übergeben können,
sofern sie die Bedingungen für den Bewer-

tungsabschlag erfüllen und nicht gleichzei-
tig auch Privatvermögen übergeben. Da-
mit werden auch die im Handwerk übli-
chen Fälle der „Betriebsaufspaltung“ voll-
umfänglich zum Betriebsvermögen zählen.
Vorteilhaft ist ferner, dass nunmehr das im
Handwerk branchenübliche Bewertungs-
verfahren, das sog. AWH-Verfahren (Ar-
beitsgemeinschaft der wertermittelnden
Betriebsberater im Handwerk), zur Anwen-
dung kommen kann. Dies beinhaltet auch
den darin individuell errechneten Kapitali-
sierungszinssatz. 

Zur positiven Bewertung dieses Modells
trägt bei, dass die Bedingungen für die
Gewährung des 85 %-igen Bewertungsab-
schlags noch einmal verbessert wurden. So
wird die betriebliche Haltefrist nach zu-
nächst geplanten 15 Jahren auf nunmehr 7
Jahre gesenkt. Gleiches gilt für die Frist zur
Fortführung der Lohnsummenregelung, für
die jetzt ebenfalls ein 7-jähriger Bindungs-
zeitraum vorgesehen ist (nach ursprünglich
10 Jahren). 

Diese Lohnsummenregelung wird nur
für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten

Erbschaftsteuerreform
(Stand: 4.12.2008)
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gelten. Viele Handwerksunter-
nehmen werden daher von der
Lohnsummenregelung nicht be-
troffen sein. Und schließlich
wird bei Betriebsvermögen von
bis zu 150.000 Euro auch auf die
7-jährige Haltefrist verzichtet.

10-Jahres-Option 
100 % des Betriebsvermögens
bleiben steuerfrei, wenn das Un-
ternehmen 10 Jahre fortgeführt
wird. Die Lohnsumme darf am
Ende des gesamten Zeitraums
nicht unter 1.000 % der Aus-
gangssumme gesunken sein. Das
unschädliche Verwaltungsver-
mögen darf maximal 10 % be-
tragen. Es ist möglich, innerhalb
der Frist Arbeitnehmer zu ent-
lassen. Diese müssen aber spä-
ter in vermehrtem Umfang ein-
gestellt werden. 

Das Modell eines 100 %-igen
Bewertungsabschlags im Fall der
10-jährigen Betriebsfortfüh-
rung erweist sich bei näherer
Prüfung als kaum praxistauglich.
Neben der Bedingung einer
Fortführung der Lohnsumme in
Höhe von 1.000% über 10 Jahre
wird bei einem Vorliegen von be-
reits mehr als 10 % Verwaltungs-
vermögen das gesamte Betriebs-
vermögen nicht mehr verschont,
sondern zur vollen Besteuerung
herangezogen. Deshalb wird die-
ses Modell unseres Erachtens
kaum angewendet werden. 

Weitere Neuregelungen:
Vererbung von selbstge-
nutztem Wohneigentum 
Die Koalition einigte sich auch
auf die Vererbung von selbstge-
nutztem Wohneigentum. Dieses
soll komplett von der Erbschaft-
steuer befreit werden, wenn der
Ehepartner oder eingetragene
Lebenspartner oder die Kinder
weiter in dem Haus wohnen,
unabhängig vom Wert. Für Kin-
der gilt die Auflage, dass die
Wohnung pro Kind nicht grö-
ßer als 200 Quadratmeter sein
darf. Die neuen Eigentümer müs-
sen dort mindestens 10 Jahre

wohnen, dürfen nicht verkau-
fen, vermieten oder die Woh-
nung als Zweitwohnsitz nutzen.
Im Übrigen wird am Erbschaft-
steueraufkommen von 4 Milliar-
den Euro festgehalten. Für Ge-
schwister, Nichten und Neffen
bleibt es, wie für Familienfrem-
de, bei Steuersätzen zwischen 30
und 50 %. 

Der ZDH stellt auf seiner In-
ternetseite einen Erbschaft-
steuerrechner online zur Verfü-
gung. Das Ergebnis kann jedoch
nur als vager Richtwert angese-
hen werden! Es ersetzt keines-

falls eine genaue Prüfung des
individuellen Falles durch den
Steuerberater!

Link: www.zdh.de/steuern-
und-finanzen/erbschaftsteuer/
erbschaftsteuerrechner.html
oder über unsere Homepage:
www.handwerk-direkt.de

Kritik von führenden
Experten:
Der vorliegende Entwurf zur
Reform der Erbschaftsteuer wird
nach Ansicht von Verfassungs-
rechtlern einer Prüfung durch
das Bundesverfassungsgericht

nicht standhalten. Insbesondere
bei der so genannten «Verscho-
nungsregel» sehen die Profes-
soren Paul Kirchhof (Institut für
Finanz- und Steuerrecht der
Universität Heidelberg) und
Joachim Lang (Institut für Steuer-
recht der Universität Köln) eine
verfassungsrechtliche Sollbruch-
stelle festgeschrieben. Sie gehen
davon aus, dass das Bundesver-
fassungsgericht auch dieses Ge-
setz für verfassungswidrig erklä-
ren wird. Bis dahin jedoch wer-
den die jetzigen Regelungen bei
der Nachfolgeplanung zu beach-
ten sein.
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Durch die Senkung des Beitragssatzes
zur Arbeitslosenversicherung zum 1.1.2009

auf 2,8 Prozent wird die zusätzliche Belas-
tung, die durch die Erhöhung des Kran-

kenversicherungsbeitrages auf einheitlich
15,5 Prozent entsteht, gemindert.
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Beitragsbemessungsgrenzen

Die neuen Werte für 2009

alte Bundesländer neue Bundesländer
€ Monat / € Jahr € Monat / € Jahr

Rentenversicherung
Beitragssatz 19,9 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.400 / 64.800 4.550 / 54.600
monatlicher Höchstbeitrag * 1.074,60 905,45

Arbeitslosenversicherung
Beitragssatz 2,8 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.400 / 64.800 4.550 / 54.600
monatlicher Höchstbetrag * 151,20 127,40

Krankenversicherung
Beitragssatz 15,5 % **
Beitragsbemessungsgrenze 3.675 / 44.100 3.675 / 44.100
monatlicher Höchstbetrag * 569,63 569,63

Pflegeversicherung
Beitragssatz 1,95 % ***
Beitragsbemessungsgrenze 3.675 / 44.100 3.675 / 44.100
monatlicher Höchstbetrag * 71,66 71,66

Höchstbeiträge Sozialabgaben monatliche Belastung **** monatliche Belastung****
Jahr 2004 1.868,54 1.678,56
Jahr 2005 1.915,94 1.707,94
Jahr 2006 1.931,44 1.710,44
Jahr 2007 1.799,62 1.630,92
Jahr 2008 1.823,60 1.638,00
Jahr 2009 1.867,09 1.674,14

E R L Ä U T E R U N G E N :

für * AG- und AN-Anteil 
für ** Einheitsbeitrag ohne Zusatzbeiträge

für *** 2,2 % für kinderlose Versicherte
für **** hälftig von AN und AG zu tragen

Angaben ohne Gewähr

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung
vom 12. November 2008 einer Verlängerung
der Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld auf
18 Monate zugestimmt. Die entsprechende
neue Verordnung soll ab dem 1. Januar 2009
befristet für 1 Jahr gelten. Die Verlängerung
der Bezugsdauer soll für alle Arbeitnehmer
gelten, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld
bis zum 31. Dezember 2009 entsteht. Damit
wird eine Maßnahme aus dem vom Kabinett
am 6. November 2008 beschlossenen Maß-

nahmenpaket der Bundesregierung zur „Be-
schäftigungssicherung durch Wachstums-
stärkung“ in geltendes Recht umgesetzt.

Nach der gesetzlichen Regelung des § 177
Abs. 1 SGB III wird das gesetzliche Kurzar-
beitergeld grundsätzlich nur für eine Dauer
von 6 Monaten gewährt. Diese gesetzliche
Höchstbezugsdauer kann aber durch Rechts-
verordnung verlängert werden. Von dieser
Möglichkeit hatte das Bundesministerium

für Arbeit und Soziales zuletzt im Dezember
2006 Gebrauch gemacht. Danach gilt zur-
zeit noch eine Höchstdauer von 12 Monaten.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass
diese Regelung für den Bezug des Saison-
kurzarbeitergeldes keine Bedeutung hat.
Zeiten des Bezuges von Saisonkurzarbei-
tergeld werden auch nicht auf die Bezugs-
frist für das konjunkturelle Kurzarbeitergeld
angerechnet.

Kurzarbeitergeld

Bezugsfrist verlängert
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Nach einem Urteil des Bundesgerichts-
hofes (BGH) spielt es für das Schutzbe-
dürfnis des Inhabers eines Telefax- oder E-
Mail-Anschlusses keine Rolle, ob er unauf-
gefordert Kaufangebote für Waren oder
Dienstleistungen erhält oder ihm Anfragen
zugehen, in denen etwa Immobilien nach-
gefragt werden (Az.: I ZR 75/06).

Sachverhalt: Ein Fahrzeughändler hatte
per Telefax bei einer Toyota-Vertretung sein
Interesse zum sofortigen Ankauf von drei
bestimmten Toyota-Modellen – neu oder
gebraucht – bekundet. 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist eine
Werbung unter Verwendung von Faxgerä-
ten oder E-Mail als unzumutbare Belästi-
gung verboten, wenn keine Einwilligung
des Adressaten vorliegt. Das Gesetz unter-
scheidet dabei nicht zwischen privaten und
gewerblichen Adressaten. Nach Auffassung
des BGH sind auch gewerbliche Anfragen

nach Waren oder Dienstleistungen «Wer-
bung» im Sinne dieser Vorschrift. Es sei für
das Schutzbedürfnis des Inhabers eines
Telefax- oder E-Mail-Anschlusses unerheb-
lich, ob er unaufgefordert Kaufangebote für
Waren oder Dienstleistungen erhalte oder
ihm Anfragen zugehen würden, in denen
etwa Immobilien oder Antiquitäten nach-
gefragt werden. Der Bezug von Waren und
Dienstleistungen diene zudem mittelbar der
Förderung seines Absatzes. 

Damit komme es darauf an, ob die An-
schlussinhaber sich damit einverstanden
erklärt hatte, dass ihm über das Telefaxgerät
oder per E-Mail Angebote zugehen. Der
BGH ist im vorliegenden Fall davon ausge-
gangen, dass die Toyota-Vertretung mit der
Veröffentlichung der Nummer des Telefax-
anschlusses in öffentlichen Verzeichnissen
ihr Einverständnis erklärt, dass Kunden den
Anschluss bestimmungsgemäß für Kaufan-
fragen nutzen, soweit die sich auf die übli-

che Verkaufstätigkeit des Unternehmens be-
ziehen. Sofern sich nicht im Einzelfall etwas
anderes aus den Umständen ergebe, erstre-
cke sich dieses Einverständnis auch auf An-
fragen gewerblicher Nachfrager. Entspre-
chendes gelte, wenn ein Unternehmen seine
E-Mail-Adresse – etwa auf seiner Homepage
– veröffentliche. Die Faxnummer und die
E-Mail-Adresse eines Unternehmens seien
gerade dazu bestimmt, Anfragen hinsicht-
lich des Waren- oder Leistungsangebots ent-
gegenzunehmen. In Anwendung dieser
Grundsätze hat der BGH die Anfrage des
Fahrzeughändlers an die Toyota-Vertretung
nicht als wettbewerbswidrig angesehen, weil
insofern von einer konkludenten Einwilli-
gung auszugehen sei.

Hinweis: Wenn keine gewerblichen An-
fragen erwünscht sind, so muss dies kennt-
lich gemacht werden, sonst liegt kein ab-
mahnungswürdiger Wettbewerbsverstoß
vor.

Gewerbliche Nachfrage per Telefax
und E-Mail ist Werbung
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Das Bundeskabinett hat mit dem Maß-
nahmenpaket „Beschäftigungssicherung
durch Wachstumsstärkung“ unter anderem
beschlossen, dass zum 1. Januar 2009 der
Steuerbonus für Handwerkerleistungen von
600 Euro auf (20 % von 6.000 Euro =)
1.200 Euro verdoppelt wird.

Seit dem 1.1.2006 gibt es gemäß § 35a
EStG (Einkommensteuergesetz) für Hand-
werkerleistungen im eigenen Haushalt eine
Ermäßigung der tariflichen Einkommen-
steuer. Die Ermäßigung beträgt derzeit noch
20 % von maximal 3.000 Euro der Auf-
wendungen für Erhaltungs-, Modernisie-
rungs- oder Renovierungsleistungen, d.h.
maximal 600 Euro. Hierbei handelt es sich
um eine maximale Jahresförderung pro
Haushalt und der Steuerbonus wird nur auf
die Arbeitskosten gewährt. 

Weitere Maßnahmen:
Wiedereinführung der degressiven AfA 
Zeitlich befristet für zwei Jahre wird die de-
gressive Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe
von 25 % wieder eingeführt.

Ausweitung der Berechtigten für die
KMU-Sonderabschreibungen 
Die Sonderabschreibungen für kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU)
nach § 7 g EStG werden ebenfalls befristet
auf zwei Jahre ausgeweitet: 
» Die Betriebsvermögensgrenze, bei der

Unternehmen eine 20 %ige Sonderab-
schreibung in Anspruch nehmen dür-
fen, wird um 100.000 Euro auf 335.000
Euro ausgeweitet. 

» Analog wird bei Einnahmeüberschuss-
rechnern der Gewinn, bis zu dem Son-
derabschreibungen in Anspruch genom-
men werden können, ebenfalls um
100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht.

Ausweitung des KfW-Gebäude-
sanierungsprogramms 
Die bereitgestellten Mittel sollen auf 3 Mrd.
Euro für die Jahre 2009 bis 2011 aufge-
stockt werden. Dies beinhaltet 
» die Initiative „Wirtschaftsfaktor Alter“

durch die Förderung des altersgerechten
Umbaus von Wohnraum durch die KfW
(Wohnung statt Heim) und 

» den Initiativpakt zwischen Bund, Länder

und Gemeinden zur energetischen
Sanierung von Schulen, Kindergärten,
Sportstätten und sonstiger sozialer Infra-
struktur sowie Großsiedlungen. 

Infrastrukturprogramme der KfW
für Kommunen wird aufgestockt 
Zur Verstetigung der Investitionen bei wich-
tigen Infrastrukturvorhaben werden die
Infrastrukturprogramme der KfW für struk-
turschwache Kommunen um 3 Mrd. Euro
aufgestockt. Die Zinskonditionen werden
dabei für einen befristeten Zeitraum beson-
ders günstig gestaltet. 

Finanzierungselement zur Kreditversor-
gung des Mittelstands wird geschaffen 
Um die Kreditversorgung der Wirtschaft
und insbesondere des Mittelstands auch bei
Engpässen im Bankenbereich zu sichern,
wird die Bundesregierung bei der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau ein zusätzliches
Finanzierungsinstrument mit einem Volu-
men von bis zu 15 Mrd. Euro schaffen, mit
dem das Kreditangebot der privaten Bank-
wirtschaft verstärkt wird. 

Entlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer

Maßnahmenpaket „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“

Ausweitung des Steuerbonus
für Handwerkerleistungen

bei Kfz-Neuerwerben 
» Für den Erwerb von neuen

Kfz wird eine Kraftfahrzeug-
steuer-Befreiung von einem
Jahr eingeführt. 

» Für Fahrzeuge, die die Euro-
5- und Euro-6-Norm erfül-
len, verlängert sich die maxi-
male Kfz-Steuerbefreiung auf
2 Jahre ab Erstzulassung. Die
Steuerbefreiung endet am
31. Dezember 2010.
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12
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Weist der Arbeitgeber in einem vorfor-
mulierten Arbeitsvertrag darauf hin, dass
die Gewährung einer Sonderzahlung kei-
nen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf
die Leistung für künftige Bezugszeiträume
begründet, benachteiligt ein solcher Freiwil-
ligkeitsvorbehalt den Arbeitnehmer nicht
unangemessen.

Die Klausel ist auch dann wirksam, wenn
die Sonderzahlung ausschließlich im
Bezugszeitraum geleistete Arbeit zusätzlich
vergütet.

Bundesarbeitsgericht (BAG),
Urteil vom 30.7.2008 – 10 AZR 606/07

In der beigefügten Entscheidung hat das
BAG seine Rechtsprechung bestätigt, wo-
nach Widerrufs- und Freiwilligkeitsvor-
behalte im Widerspruch zueinander stehen.
Es stellt jedoch gleichzeitig klar, dass der
Arbeitgeber bei Sonderzahlungen grund-
sätzlich einen Rechtsanspruch des Arbeit-
nehmers auf die Leistung für künftige
Bezugszeiträume ausschließen kann.

Auf die Zahlung von Weihnachtsgrati-
fikation in Höhe ihres Bruttomonatsgehalts
geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, der im
Arbeitsvertrag diese Gratifikation ausdrück-
lich zugesagt worden war. Im Arbeitsvertrag

war darüber hinaus geregelt, dass ein Rechts-
anspruch auf eine Weihnachtsgratifikation
nicht besteht und dass diese eine freiwilli-
ge, stets widerrufbare Leistung des Arbeit-
gebers darstellt, wenn sie gewährt wird. Die
Vorinstanzen hatten die Klage deshalb abge-
wiesen. Die Revision der Klägerin hatte vor
dem Zehnten Senat des Bundesarbeits-
gerichts Erfolg.

Der Arbeitgeber kann bei Sonderzah-
lungen – anders als bei laufendem Arbeits-
entgelt – grundsätzlich einen Rechtsan-
spruch des Arbeitnehmers auf die Leistung
für künftige Bezugszeiträume ausschließen.
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Freiwilligkeitsvorbehalt
bei Sonderzahlungen

Er kann sich die Entscheidung
vorbehalten, ob und in welcher
Höhe er künftig Sonderzah-
lungen gewährt. Für die Wirk-
samkeit eines solchen Freiwil-
ligkeitsvorbehalts kommt es
nicht auf den vom Arbeitgeber
mit der Sonderzahlung verfolg-
ten Zweck an. Der Vorbehalt ist
auch dann wirksam, wenn der
Arbeitgeber mit der Sonderzah-
lung ausschließlich im Bezugs-
zeitraum geleistete Arbeit zusätz-
lich honoriert. Der Arbeitgeber
muss auch nicht jede einzelne
Sonderzahlung mit einem Frei-
willigkeitsvorbehalt verbinden.
Es genügt ein entsprechender
Hinweis im Arbeitsvertrag. Ein
solcher Hinweis muss in einem
Formulararbeitsvertrag aller-
dings dem Transparenzgebot
gerecht werden. Er muss deshalb
klar und verständlich sein. Da-
ran fehlt es, wenn der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer einerseits
im Formulararbeitsvertrag eine
Sonderzahlung in einer be-
stimmten Höhe ausdrücklich
zusagt und eine andere Ver-
tragsklausel in Widerspruch da-
zu regelt, dass der Arbeitnehmer
keinen Rechtsanspruch auf die
Sonderzahlung hat.

Bei den zur Zahlung der
Weihnachtsgratifikation von
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den Parteien getroffenen Vereinbarungen
handelt es sich um Allgemeine Vertragsbe-
dingungen. Soweit diese einen Rechtsan-
spruch der Klägerin auf eine Weihnachts-
gratifikation in Höhe ihres monatlichen
Bruttogehalts ausschließen, widersprechen
sie der Zusage des Arbeitgebers, der Klägerin
eine Weihnachtsgratifikation in Höhe ihres
monatlichen Bruttogehalts zu zahlen. Die
Klauseln sind insoweit nicht klar und ver-
ständlich und deshalb unwirksam. Wider-
rufs- und Freiwilligkeitsklauseln schließen
sich aus. Der Widerruf einer Leistung durch
den Arbeitgeber setzt einen Anspruch des
Arbeitnehmers auf die Leistung voraus. Hat
der Arbeitnehmer auf Grund eines Freiwil-
ligkeitsvorbehalts dagegen keinen Anspruch
auf die Leistung, geht ein Widerruf der
Leistung ins Leere. 

Für Freiwilligkeitsvorbehalte bei Sonder-
zahlungen sind nach diesem Urteil folgen-
de Grundsätze zu beachten:
» Der Arbeitsvertrag darf keine Formulie-

rung enthalten, die einen Anspruch auf
eine Sonderzahlung begründet. Eine
Klausel, die in Verbindung mit einem
Freiwilligkeitsvorbehalt eine Sonderzah-
lung „in Höhe eines Bruttomonatsge-
halts nach den betrieblichen Bestim-
mungen“ vorsieht, wäre widersprüch-
lich. Durch sie würde ein Anspruch be-
gründet, der gleichzeitig infolge des
Freiwilligkeitsvorbehalts ausgeschlossen
werden soll.

» Der Freiwilligkeitsvorbehalt darf nicht
mit einem Widerrufsvorbehalt kombi-
niert werden. Ein Widerrufsvorbehalt

spricht dafür, dass ein Anspruch entstan-
den ist, ohne Anspruch würde dieser
Vorbehalt ins Leere laufen.

» Freiwilligkeitsvorbehalte sind unabhän-
gig davon wirksam, ob sie ausschließlich
bis zum Auszahlungszeitpunkt geleiste-
te Arbeit vergüten oder bisherige und/
oder künftige Betriebstreue honorieren
sollen. Anderenfalls wäre der Arbeitgeber
nach Auffassung des BAG gezwungen,
Sonderzahlungen mit Stichtagsregelun-
gen zu verbinden, was eine Benachteili-
gung des Arbeitnehmers zur Folge haben
würde.

» Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet,
den im Arbeitsvertrag vereinbarten Frei-
willigkeitsvorbehalt anlässlich einer Zah-
lung ständig zu wiederholen. Dass Ar-
beitnehmer mit der jährlichen Sonder-
zahlung nach wiederholter Gewährung
weiterhin rechnen, ist nicht entschei-
dend. Eine mindestens dreimalige vorbe-
haltslose Gewährung begründet insoweit
keinen Rechtsanspruch durch betriebli-
che Übung.

Der Arbeitgeber muss nicht ankündi-
gen, dass er ungeachtet langjähriger Zah-
lung in bzw. ab einem bestimmten Jahr
Sonderzahlungen nicht mehr leisten werde.
Für die Praxis ist mithin bei der Vertrags-
gestaltung insbesondere darauf zu achten,
dass die Arbeitsverträge lediglich einen Frei-
willigkeitsvorbehalt enthalten, nicht kom-
biniert werden mit einem Widerrufsvor-
behalt und im Arbeitsvertrag an keiner Stelle
ein Anspruch auf eine Sonderzahlung for-
muliert ist.

Eine entsprechende Formulierung im
Arbeitsvertrag könnte etwa wie folgt lau-
ten:

„Über die Gewährung einer Weihnachts-
gratifikation entscheiden wir jedes Jahr neu.
Es handelt sich um eine freiwillige Leistung,
auf die auch bei wiederholter Zahlung weder
dem Grunde noch der Höhe nach ein Rechts-
anspruch besteht.“

Auch bei so genannten Altverträgen, die
vor dem 1.1.2002 abgeschlossen wurden,
sind diese Rechtsprechungsgrundsätze zu
beachten, sofern nach diesem Stichtag Än-
derungen des Arbeitsvertrages erfolgt sind.
Der Arbeitgeber kann unter diesen Voraus-
setzungen keinen Vertrauensschutz mehr
für sich geltend machen. Eine Anpassung
ist bei Altverträgen, die diesen Anforderun-
gen nicht entsprechen, anlässlich von Ge-
haltsanpassungen oder ähnlichen Änderun-
gen zu empfehlen.
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Das LAG Baden-Württemberg hat einen
Antrag auf nachträgliche Klagezulassung
für begründet gehalten, der darauf gestützt
wurde, dass der Kündigungsempfänger tat-
sächlich keine rechtzeitige Kenntnis von
dem Schreiben erlangt hat. (LAG Baden-
Württemberg, Urteil vom 7.5.2008, Az. 12
Sa 63/08)

Im Falle des Zugangs eines Kündigungs-
schreibens durch Einwurf in den Briefkasten
des Adressaten liege ein Hindernis häufig
in objektiven Gegebenheiten, etwa in einer
schweren Erkrankung des Arbeitnehmers
(z. B. Gehirnerschütterung, Koma, Wirbel-
säulenfraktur oder ähnliches), sofern sie ihn
handlungsunfähig mache. Das Hindernis
könne jedoch auch allein subjektiver Natur
sein. Wer tatsächlich keine Kenntnis davon
erlange, dass das Kündigungsschreiben in
seinen Machtbereich gelangt sei, etwa weil
es ihm von Familienangehörigen ausdrück-
lich vorenthalten werde, sei objektiv an der
Klagerhebung gehindert.

Es stelle sich dann die Frage eigenen Ver-
schuldens und gegebenenfalls auch die der

Zurechnung des Verschuldens des Fami-
lienmitgliedes. In der Regel müsse der Inha-
ber eines Hausbriefkastens Vorsorge dafür
treffen, dass die für ihn bestimmten und
eingeworfenen Briefe auch zu seiner Kennt-
nis gelangten. Zu diesem Zwecke habe er
die Hilfspersonen ausdrücklich anzuhalten,
dies gewissenhaft zu erfüllen, sie entspre-
chend zu belehren und sich zu vergewis-
sern, ob dies auch eingehalten werde. Unter-
lasse er dies, handle der Adressat und Inha-
ber des Briefkastens unter Umständen
schuldhaft. 

Im entschiedenen Fall hatte der Kläger
durch eidesstattliche Versicherung glaub-
haft gemacht, wegen einer zuvor über den
Betriebsrat erfolgten Ankündigung einer
bevorstehenden Kündigung diejenigen Fa-
milienangehörigen, die für die Leerung des
Briefkastens nach der familiären Hausord-
nung zuständig waren, mündlich „vergat-
tert“ zu haben; gleichwohl hätten sie bei
der täglich durchgeführten Leerung keinen
Briefumschlag der Beklagten mit darin ent-
haltener Kündigung im Briefkasten vorge-
funden.

Das LAG hat dies für ausreichend gehal-
ten und dem Antrag – entgegen der erst-
instanzlichen Entscheidung – stattgegeben. 

Hinweis: Die Entscheidung des Gerichts
ist nicht überzeugend. Der Arbeitgeber hat
oft lediglich die Möglichkeit die Kündigung
oder Abmahnung in den Briefkasten zu wer-
fen. Denn der Arbeitnehmer und dessen An-
gehörige brauchen ja die Tür nicht zu öff-
nen um das Schreiben entgegenzunehmen.
Allein schon die Tatsache, dass das LAG die
„familiäre Hausordnung“ in der Argumen-
tation berücksichtigt zeigt, wie sehr man-
che Richter im Leben stehen. Die einzige
Möglichkeit, den Zugang eines Schreibens
sicher nachzuweisen, ist ein Bote (mit dem
Arbeitgeber nicht verwandt oder verschwä-
gert), der als Zeuge bestätigen kann, an wel-
chem Tag und zu welcher Uhrzeit er das un-
terschriebene Kündigungsschreiben einge-
worfen hat. Daher sollte man im Beisein des
Boten die Kündigung unterschreiben und sie
ihm dann aushändigen. Als Merkhilfe, soll-
te der Bote auf einer Kopie der Kündigung
einen Vermerk machen, wann er das Schrei-
ben eingeworfen oder übergeben hat.

Zugang der Kündigung

In der letzten Ausgabe des Forum hat-
ten wir über die von ZDB und Haus &
Grund gemeinsam erarbeiteten Formulare
für Verbraucherbauverträge (Schlüsselfertig-
bau und Einzelgewerke) berichtet. Nun wur-
den an den Musterverträgen geringfügige
Änderungen vorgenommen. Wir bitten
darum, die neuen Verträge (Stand November
2008) von unserer Internetseite herunter-
zuladen, oder über unsere Geschäftsstelle
einen Ausdruck anzufordern. Die geänder-
ten Versionen sollten ab sofort anstelle der
Ursprungsfassung verwendet werden.

Auf Grund der Rückmeldungen aus der
Praxis wurden folgende Änderungen vor-
genommen:

Verjährung von Mängelansprüchen
So wurde im Einzelgewerk/Handwerker-
vertrag unter Ziff. 9.0 die Regelung zur Ver-
jährung von Mängelansprüchen geändert.

Nach der Neufassung verjähren die Mängel-
ansprüche des Auftraggebers innerhalb der
gesetzlichen Fristen des § 634 a BGB. In
der ursprünglichen Fassung lautete die Re-
gelung, dass Mängelansprüche des Auftrag-
gebers innerhalb von fünf Jahren nach Ab-
nahme der Bauleistung verjähren (§ 634 a
Abs.1 Nr. 2 BGB).

Im Bereich des Einzelgewerk/Handwer-
kervertrags kommt es durchaus vor, dass die
erbrachten Leistungen unter § 634 a Abs.
1 Nr. 1 BGB fallen, wonach die Verjährungs-
frist für Mängelansprüche des Auftraggebers
lediglich zwei Jahre beträgt. Durch den nun
eingefügten allgemeinen Verweis auf die
gesetzlichen Fristen gemäß § 634 a BGB
richtet sich Verjährung der Mängelansprü-
che des Auftraggebers nach der im Einzelfall
konkret erbrachten Leistung. Hiernach
beträgt die Verjährung von Mängelansprü-
chen entweder zwei Jahre (§ 634 a Abs. 1

Nr. 1 BGB) oder fünf Jahre (§ 634 a Abs.
1 Nr. 2 BGB).

Aus der Änderung von Ziff. 9.0 im Ein-
zelgewerk/Handwerkervertrag folgt eine
entsprechende Anpassung des Erläute-
rungstextes im Infoblatt zu Ziff. 9.0 - Ver-
jährung von Mängelansprüchen.

Beim Schlüsselfertigbauvertrag bleibt es
wie bislang bei der ursprünglichen Regelung
(Ziff. 9.0), nach der die Mängelansprüche
des Auftraggebers innerhalb von fünf Jahren
nach Abnahme der Bauleistung (§ 634 a
Abs. 1 Nr. 2 BGB) verjähren.

Änderungen auf dem Deckblatt
Daneben wurde auf dem Deckblatt beider
Vertragsmuster im Feld Auftraggeber der
Zusatz „Firma“ gestrichen. Eine Firma
scheidet als „Verbraucher“-Auftraggeber im
Sinne des § 13 BGB aus.

Verbraucherbauverträge ZDB – Haus & Grund

Neue Version
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Die wichtigste Änderung im SGB IV ist
die Sofortmeldung spätestens zum Zeit-
punkt der Beschäftigungsaufnahme in
Branchen, in denen ein hohes Risiko für
Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung
besteht. Diese sind unter anderem das Bau-
gewerbe, das Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbe, das Gebäudereinigungsge-
werbe, die Unternehmen, die sich am Auf-
und Abbau von Messen und Ausstellungen
beteiligen, und die Fleischwirtschaft. Die
Sofortmeldung geht direkt an die Renten-
versicherung und wird dort gespeichert, bis
die Anmeldung erfolgt.

Mit dem gleichen Gesetz erfolgt für die
Beschäftigten die Einführung einer Mit-
führungspflicht von Personaldokumenten
bei der Erbringung von Dienst- oder Werk-
leistungen in den oben genannten Wirt-
schaftsbranchen. Der Arbeitgeber muss da-
rüber einmalig schriftlich den Beschäftigten
informieren und diese Bescheinigung auf-
bewahren. Am sinnvollsten ist hier eine
schriftliche Unterrichtung, die der Arbeit-
nehmer unterschreibt und die dann zu sei-
ner Personalakte genommen wird. Ein
Muster dazu steht im Mitgliederbereich
unserer Internetseite www.handwerk-
direkt.de in der Rubrik „Sozialrecht“ zum

Download bereit. Der Verstoß gegen die
Mitführungspflicht wie gegen die Pflicht
zur Information und Aufbewahrung des
Nachweises können mit Geldbußen geahn-
det werden. Der Sozialversicherungsausweis
wird damit der Vergangenheit angehören.

Die Anschriftenänderungen der Beschäf-
tigten werden statt bisher in gesonderten
Meldungen vom Arbeitgeber an die Sozial-
versicherung zukünftig bei Änderung der
Einwohnermeldedaten durch die Melde-
behörden an die Deutsche Rentenversiche-
rung zur besseren Aktualisierung der An-
gaben in den Versichertenkonten direkt
übermittelt und an die anderen Träger der
Sozialversicherung weitergeleitet.

Auch die Unfallversicherung wird zukünf-
tig auf die Meldedaten bei der Rentenver-
sicherung zugreifen. Liegt für den Arbeitneh-
mer keine Sofortmeldung vor, kann im Leis-
tungsfall der Arbeitgeber für die gezahlten
Leistungen in Regress genommen werden.

Weitere Änderungen betreffen das Mel-
deverfahren gegenüber der Unfallversiche-
rung. So hat der Arbeitgeber zukünftig auch
Meldungen für Personen abzugeben, die
ausschließlich nach dem Recht der Unfall-

versicherung versicherungspflichtig sind.
Dies sind insbesondere geringfügig Beschäf-
tigte, die privat krankenversichert und in
einer berufsständischen Einrichtung ren-
tenversichert sind und Geschäftsführer, die
nur nach dem Recht der Unfallversicherung
auf Grund von Satzungsrecht als Beschäf-
tigte gelten.

Zwei Ergänzungen in der DEÜV stel-
len klar, dass zukünftig Einmalzahlungen,
die in Zeiträumen gezahlt werden, für die
keine Meldung zu erwarten sind, gesondert
zu melden sind. Außerdem wird ausdrück-
lich klargestellt, dass der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer keine Kopien der Meldungen
an die Unfallversicherung zur Verfügung
stellen muss.

Hinweis: Die Sofortmeldungen stellen
sicherlich für den Betrieb einen erhöhten
Verwaltungsaufwand dar, aber die Regelun-
gen sind für die Verfolgung und zur Er-
schwerung von Schwarzarbeit sinnvoll.
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Nach dem Bescheid des Bundesversiche-
rungsamts über die Höhe der Zuweisungen
aus dem Gesundheitsfonds für das Jahr
2009 steht fest: Die IKK Nordrhein wird
im nächsten Jahr keinen Zusatzbeitrag erhe-
ben. „Auf der Basis der vorliegenden Infor-
mationen können wir nun einen Haushalt
für 2009 aufstellen, der unsere Versicherten
nicht zusätzlich belasten wird“, so die Vor-
standsvorsitzende der IKK Nordrhein, Dr.
Brigitte Wutschel-Monka.

Gleichwohl warnt die Vorstandsvor-
sitzende der IKK Nordrhein vor Ausgaben-
risiken in den nächsten Jahren. „Allein die
von der Politik versprochenen Honorar-stei-
gerungen für die Ärzte und zusätzlichen Aus-
gaben für die Krankenhäuser belasten die
Krankenkassen 2009 mit zusätzlichen 5,5
Milliarden Euro. Es ist jetzt an der Politik,
solche Kostensteigerungen in den nächsten
Jahren zu vermeiden, damit die Versicher-
ten nicht weiter belastet werden“.

Nach Zuweisungbescheid des Bundesversicherungsamts

IKK Nordrhein erhebt in
2009 keinen Zusatzbeitrag

In der Unternehmenskrise
sind die Arbeitnehmer
wichtiger als Gläubiger

Jedenfalls, soweit es die Sozialversiche-
rungsbeiträge betrifft. Es ist mit den Pflich-
ten eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters vereinbar (und damit kein
Verstoß gegen die Massesicherungspflicht,
§ 64 Abs. 2 GmbHG), wenn er zur Ver-
meidung strafrechtlicher Verfolgung (wegen
Nichtabführens der Arbeitnehmeranteile,
§ 266a StGB) fällige Leistungen an die So-
zialkassen erbringt (BGH Urteil vom
2.6.2008, Az. II ZR 27/07).

Demnach haftet ein GmbH-Geschäfts-
führer, der bei Insolvenzreife der GmbH
die fälligen Arbeitnehmeranteile nicht ab-
führt, gegenüber den Sozialkassen persön-
lich für diese Beträge aus vorsätzlich began-
gener unerlaubter Handlung (§ 823 Abs. 2
BGB i.V.m. § 266a StGB).

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung soll stärker verfolgt werden

Sofortmeldung und Mitführungspflicht
von Ausweispapieren
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hatte in seinem Urteil vom 3.4.2008 (Az.:
C-306/07) die nationalen Regelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Zu-
sammenhang mit Banküberweisungen zu
prüfen. Die Regelungen des BGB sind hier-
nach nicht mit der Zahlungsverzugsricht-
linie Nr. 2000/35/EG vereinbar. Nunmehr
kann ein Gläubiger auch Verzugszinsen ver-
langen für den Zeitraum zwischen dem
Überweisungsauftrag des Schuldners an
seine Bank und der Gutschrift an den
Gläubiger.

Gemäß der Regelung im deutschen
Recht (§§ 269, 270 BGB) ist eine Geld-
schuld mittels Banküberweisung im Ge-
schäftsverkehr rechtzeitig getilgt, wenn der
Überweisungsauftrag am letzten Tag der
Zahlungsfrist erteilt worden ist. Für die
Rechtzeitigkeit der Leistung kommt es da-
rauf an, ob der Schuldner das zur Über-
mittlung der geforderten Summe Notwen-
dige veranlasst hat. Im Zusammenhang mit
einem Überweisungsauftrag ist die Leistung
also dann rechtzeitig erbracht, wenn der
Auftrag vor Fristablauf bei dem Kreditinsti-
tut eingegangen und ausreichend Deckung
bzw. Kredit vorhanden ist.

Nach der Zahlungsverzugsrichtlinie
kann der Gläubiger dagegen Verzugszinsen
dann geltend machen, wenn er den fälligen
Betrag nicht innerhalb der Frist erhalten hat,
d.h. der geschuldete Betrag nicht als Gut-
schrift auf seinem Konto eingegangen ist.

Der EuGH hat in seinem Urteil die
Richtlinie dahingehend ausgelegt, dass zur
Vermeidung von Verzugszinsen der geschul-
dete Betrag dem Konto des Gläubigers
rechtzeitig gutgeschrieben sein müsse. Der
Gläubiger sei nach der Richtlinie berech-
tigt, Verzugszinsen geltend zu machen,
wenn er „den fälligen Betrag nicht rechtzei-
tig erhalten hat, es sei denn, dass der Schuld-
ner für die Verzögerung nicht verantwort-
lich ist“. Dem Wortlaut der Richtlinie sei
eindeutig zu entnehmen, dass die Zahlung
als verspätet anzusehen sei, wenn der Gläu-
biger nicht rechtzeitig über den geschulde-
ten Betrag verfügen könne. Über den ge-
schuldeten Betrag verfügen könne er aber
nur dann, wenn der Betrag als Gut-schrift
auf seinem Konto eingegangen sei. Eine an-
dere Auslegung ergebe sich auch nicht durch
die verschiedenen Sprachfassungen der
Richtlinie. Diese Auffassung stehe auch im
Einklang mit dem erklärten Hauptziel der

Richtlinie, nämlich dem Schutz des Inha-
bers einer Geldforderung. Dem gegenüber
werde der Schuldner auch nicht unange-
messen benachteiligt, z.B. durch die Bear-
beitungsfrist von Bankgeschäften, da die
Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszin-
sen für den Schuldner ausgeschlossen sei,
soweit ihm die Verzögerung nicht zuzurech-
nen sei.

Die Entscheidung des EuGH ist für die
deutschen Gerichte verbindlich, allerdings
nur zwischen Unternehmen bzw. Unterneh-
men und der öffentlichen Hand, denn der
Anwendungsbereich der EU-Zahlungs-
verzugsrichtlinie beschränkt sich hierauf.

Die Entscheidung dürfte nicht nur für
Zinsen von Bedeutung sein, sondern auch
für die Frage, ob ein Schuldner einen
Skonto einbehalten kann, wenn er zu einem
bestimmten Termin überweist. 

Es ist dem Schuldner dringend anzura-
ten, bei der Zahlung per Überweisung die
übliche Banklaufzeit von 2 Tagen zu berück-
sichtigen und zur Sicherheit die Überwei-
sung mindestens 3 Werktage vor Fristablauf
zu tätigen.
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EuGH zur Rechtzeitigkeit von
Zahlungen durch Banküberweisung
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Der Bundesgerichtshofs (BGH) hat ent-
schieden, dass eine formularmäßige Über-
tragung der Schönheitsreparaturen im Ge-
werberaummietrecht unwirksam ist, wenn
der Mieter danach verpflichtet wäre, die
Arbeiten in starren Fristen und unabhän-
gig von dem Erhaltungszustand der Miet-
sache durchzuführen. (BGH Urteil vom 8.
Oktober 2008 – XII ZR 84/06 –)

Begründung: Nach der gesetzlichen Re-
gelung hat nicht der Mieter, sondern der
Vermieter die Schönheitsreparaturen durch-
zuführen. In ständiger Rechtsprechung hat
es der BGH allerdings gebilligt, dass diese
Verpflichtung vertraglich auf den Mieter
übertragen wird. 

Ergibt sich die Übertragung der Schön-
heitsreparaturen allerdings aus einem For-
mularvertrag, ist sie als Allgemeine Ge-
schäftsbedingung zusätzlich an den §§ 305
ff. BGB zu messen.

Nach der auch auf gewerbliche Miet-
verhältnisse anwendbaren Inhaltskontrolle
des § 307 BGB ist eine Formularklausel
dann unwirksam, wenn sie den Vertrags-
partner des Verwenders entgegen den Ge-
boten von Treu und Glauben unangemes-
sen benachteiligt. Das ist im Zweifel anzu-
nehmen, wenn die Bestimmung mit we-
sentlichen Grundgedanken der gesetzlichen
Regelung, von der abgewichen wird, nicht
zu vereinbaren ist (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). 

Solches ist der Fall, wenn der Mieter nach
dem Inhalt des Formularvertrages zu Schön-
heitsreparaturen nach starren Fristen ver-
pflichtet und ihm damit der Einwand ge-
nommen ist, dass überhaupt kein Renovie-
rungsbedarf gegeben ist.

Hinweis: Dieses Urteil zeigt, dass Gewer-
betreibende ebenfalls gesetzlichen Schutz
genießen und nicht immer nachteilige Be-
stimmungen hinnehmen müssen, nur weil
Sie nicht als  Verbraucher/Private handeln. 

Jeder gewerbliche Mieter und Vermieter
sollte daher seine Mietverträge auf unwirk-
same Schönheitsreparaturklauseln untersu-
chen.
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Durch eine am 23. Oktober 2008 vom
Landtag verabschiedete Gesetzesänderung
wird die Bauordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen vereinfacht. Dadurch ist es
ab sofort möglich, Terrassenüberdachungen
mit einer Fläche bis zu 30 qm und einer
Tiefe bis zu 3 m ohne Baugenehmigung zu
errichten oder zu ändern. Bei kleineren
Bauvorhaben wie
» eingeschossige Wintergärten mit einer

Grundfläche von bis zu 25 qm,
» eingeschossige Gebäude mit einer Grund-

fläche von bis zu 250 qm, in denen sich
keine Aufenthaltsräume, Ställe, Aborte
oder Feuerstätten befinden, 

» Dachgauben, wenn ihre Breite insgesamt
höchstens ein Drittel der Breite der da-
runter liegenden Außenwand beträgt,

» Terrassenüberdachungen,
» Balkone und Altane, die bis zu 1,5 m

vor die Außenwand vortreten, 
» Aufzugschächte, die an den Außenwän-

den von Wohngebäuden geringer Höhe
errichtet werden,

können nun auch staatlich geprüfte Tech-
niker und Handwerker die Pläne bei den
Bauaufsichtsbehörden einreichen. Die Ge-
setzesänderung macht die Abwicklung klei-
nerer Bauvorhaben für die Bürger über-
schaubarer und unkomplizierter. Bisher
waren nur Architekten oder Bauingenieure
dazu berechtigt, die Pläne bei den Bauauf-
sichtsbehörden einzureichen.

Erleichterungen für Bürger und Handwerker bei kleineren Bauvorhaben

Änderung der Landesbauordnung

Schönheitsreparaturen bei Gewerberäumen

Klauseln mit starren Fristen unwirksam
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Urteil zur vorgetäuschten
Arbeitsunfähigkeit

Arbeitgeber können einen Detektiv ein-
schalten, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt,
dass ein Arbeitnehmer eine krankheitsbe-
dingte Arbeitsunfähigkeit nur vorgetäuscht
hat. Bestätigt sich der Verdacht, so muss der
Arbeitnehmer regelmäßig die kompletten
Detektivkosten tragen.

Das gilt auch, wenn der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer aus Beweisgründen länger als
einen Tag von einem Detektiv überwachen
lässt. (LAG Rheinland-Pfalz 20.08.2008, 7
Sa 197/08)

Die Gründe: Der Arbeitgeber hat gegen
den Arbeitnehmer aus §§ 280, 249 Abs.1
BGB einen Schadensersatzanspruch wegen
vorsätzlicher Verletzung arbeitsvertraglicher
Pflichten in Höhe der Detektivkosten. Der
Arbeitnehmer hat vorsätzlich seine Pflichten
aus dem Arbeitsvertrag verletzt, indem er
eine Arbeitsunfähigkeit vorgetäuscht hat.

Der Arbeitnehmer kann sich nicht
darauf berufen, dass er seiner Frau jeweils
nur zwei Stunden lang geholfen und die Art
seiner Erkrankung zwar eine derart kurze
Aktivität, nicht aber eine vollschichtige
Arbeitstätigkeit zugelassen habe. Er trägt
für diese Behauptung die Darlegungs- und
Beweislast. Denn im Regelfall bringt die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zum
Ausdruck, dass der Arbeitnehmer die
geschuldete Tätigkeit krankheitsbedingt
generell nicht ausüben kann.

Der von dem Arbeitgeber geltend
gemachte Anspruch ist auch der Höhe nach
gerechtfertigt. Er musste damit rechnen,
dass der Arbeitnehmer sich bei einer nur
einmaligen Beobachtung darauf berufen
hätte, dass dies ein einmaliger Vorfall gewe-
sen sei. Er durfte es deshalb für erforder-
lich halten, den Detektiv für zwei Tage zu
beauftragen.

Hinweis: Dieses Urteil stellt noch einmal
klar, dass der Arbeitgeber nicht ganz schutz-
los ist gegenüber einer vermuteten falschen
Krankmeldung. Falls der Arbeitgeber aber
den Nachweis erbringen kann, wird er die
Einschaltung des Detektivs alleine bezah-
len müssen.

Kostenfrei ist demgegenüber die Ein-
schaltung des Medizinischen Dienstes der
Krankenkasse. Diese erfolgt durch einen
Anruf bei der Krankenkasse des Arbeitneh-
mers und ist völlig kostenfrei.

Natürlich lohnt sich dies nur, wenn der
Arbeitnehmer länger als 4-5 Tage krank 
ist, da es in der Regel solange dauert, bis
der kranke Arbeitnehmer einbestellt wird.
Jedoch kann man mit einem solchen Vor-
gehen einen möglichen „gelben“ Urlaub des
Arbeitnehmers vermiesen.
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Die Zeit läuft: Wer sich die
Strom- und Energiesteuer für
2007 noch erstatten lassen will,
muss den Antrag dazu bis zum
31. Dezember stellen.

Der Antrag lohnt sich für alle
Unternehmen des produzieren-
den Gewerbes, die eine be-
stimmte Grenze überschreiten.
Dazu zählen unter anderem
Bau- und Ausbaugewerke, aber
auch Bäcker, Konditoren und
Fleischer.

Ein Unternehmen kann sich
die Stromsteuer anteilig erstat-
ten lassen, wenn es im Jahr 2007
mehr als 25.000 kWh ver-
braucht hat und die Steuer da-
mit einen Sockelbeitrag von
512,50 Euro überstiegen hat.
Bei der Mineralöl-/Energie-
steuer liege der Sockelbetrag bei

205 Euro. Die genaue Höhe
Erstattung ergebe sich aus dem
Vergleich zwischen der Steuer-
belastung einerseits und der
Entlastung beim Arbeitgeber-

anteil an der Rentenversiche-
rung andererseits. Die Anträge
sind beim Hauptzollamt zu stel-
len.

Die Formulare gibt es beim
Hauptzollamt im Internet:
www.zoll.de und dort in der
Rubrik Formularcenter:
» Nr. 1401 (Stromsteueran-

meldung Sockelverbrauchs-
menge)

» Nr. 1417 (Antrag auf Vergü-
tung der Stromsteuer) 

» Nr. 1450 (Antrag in Sonder-
fällen) 

» Nr. 1451 (Beispielberech-
nung)

Jetzt noch
Energiesteuer sparen
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Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer einen Warengutschein zuwendet, dann
kann er die 44,00 €-Freigrenze nach § 8
Abs. 2 Satz 9 Einkommensteuergesetz
(EStG) nutzen, um pro Monat dem Arbeit-
nehmer eine Sachwert bis zu dieser Höhe
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei zu
zuwenden. 

Dafür eignen sich aufgrund der guten
Teilbarkeit besonders Benzingutscheine. Im
Schreiben der Oberfinanzdirektion Hanno-
ver vom 24.4.2008 hat die Finanzverwal-
tung die „Spielregeln“ für Benzingutscheine
festgelegt. 

Es ist folgendes Verfahren zu beachten:
» Der Arbeitgeber erstellt auf eigenem

Briefpapier Benzingutscheine aus, die er

an die Arbeitnehmer ausgibt. 
» Auf dem Gutschein sind Art und Menge

des Kraftstoffs genau zu bezeichnen. 
» Der Arbeitnehmer löst den Gutschein

bei der auf dem Gutschein bezeichne-
ten Tankstelle ein.

» Mit dieser Tankstelle hat der Arbeitgeber
eine Rahmenvereinbarung über die Ein-
lösung von Benzingutscheinen getrof-
fen. 

» Die Abrechnung der eingelösten Gut-
scheine erfolgt entsprechend der getrof-
fenen Vereinbarung mittels einer in der

Tankstelle verbleibenden Kundenkarte
des Arbeitgebers. 

Nur wenn entsprechend diesen Hinwei-
sen verfahren wird, kann die Vergünstigung
von steuerfreien Benzingutscheinen auch
in Anspruch genommen werden. 

Dies gilt nicht bei dem Gebrauch von
sog. Tankkarten. In der Regel haben Tank-
karten eine Zahlfunktion und wirken daher
wie eine Firmenkreditkarte. Überlässt der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer neben
einem von ihm ausgestellten Benzingut-
schein eine solche Tankkarte, hat die Zu-
wendung Bargeldcharakter. Der Arbeit-
geber wendet dem Arbeitnehmer damit kei-
nen Sachbezug zu, so dass die 44 Euro-
Freigrenze keine Anwendung findet.

Mit Tankgutscheinen Lohnsteuer
und Sozialversicherung sparen
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Der Käufer eines gebrauchten Pkw hat
einen Anspruch auf Rückerstattung eines
ihm vom Verkäufer in Rechnung gestellten
Reparaturkostenbetrages für die Behebung
eines Getriebeschadens, wenn er nach Be-
gleichung der Rechnung zu der Erkenntnis
gelangt, dass der Verkäufer gewährleistungs-
rechtlich zur kostenlosen Beseitigung des
Getriebeschadens verpflichtet gewesen
wäre. (BGH Urteil vom 11.11.2008, Az.:
VIII ZR 265/07).

Der Käufer erwarb Mitte April 2005 von
dem Autohändler einen gebrauchten Pkw
mit einer Laufleistung von rund 60.000
Kilometer. Nachdem der Kläger weitere
12.000 Kilometer mit dem Fahrzeug zu-
rückgelegt hatte, trat Anfang Oktober 2005
ein Schaden am Automatikgetriebe auf, der
von dem Autohändler repariert wurde. Ent-
sprechend den Bedingungen einer bei Ver-
tragsschluss vereinbarten Gebrauchtwagen-
garantie stellte der Autohändler hierfür 30
Prozent der Materialkosten in Rechnung.

Der Käufer beglich die Rechnung über
1.071,38 Euro. Kurze Zeit später verlang-
te er die Rückzahlung des Betrages mit der
Begründung, er habe in Verkennung der
Rechtslage gezahlt.

Der BGH hat entschieden, dass der
Autohändler dem Käufer den auf die Repa-
raturkostenrechnung gezahlten Betrag nach
Bereicherungsrecht zurückzuzahlen hat,
weil die Beklagte für den eingetretenen
Schaden zur Gewährleistung verpflichtet
gewesen war und deshalb die Kosten der
Mangelbeseitigung zu tragen hat.

Zwar konnte nicht geklärt werden, ob
bereits bei Übergabe des Fahrzeugs der
Mangel vorgelegen habe. Für diesen Fall
greift jedoch bei einem Verbrauchsgüterkauf
nach § 476 BGB zugunsten des Käufers die
Vermutung ein, dass ein innerhalb von sechs
Monaten nach Gefahrübergang zu Tage
getretener Mangel bereits von Anfang an
vorhanden war.

Es kann dem Käufer nicht als fahrlässi-
ge Beweisvereitelung angelastet werden, dass
die genaue Schadensursache nicht mehr auf-
klärbar sei, nachdem der Autohändler den
Vorgang nach Rechnungsbegleichung als
erledigt angesehen und das bei ihr verblie-
bene schadhafte Getriebe beseitigt habe.

Hinweis: Diese Entscheidung lässt sich auf
alle Kaufverträge übertragen, gleich welche
Sache verkauft wird. Bevor der Mangel in-
nerhalb der ersten 6 Monate nach dem Ver-
kauf auf Kosten des Käufers beseitigt wird,
muss untersucht werden, woher der Scha-
den stammt. Das Ergebnis der Untersu-
chung sollte dokumentiert werden, oder der
Käufer muss den Schaden als selbst verur-
sacht anerkennen. Anders sieht es für den
Fall aus, wenn der Schaden erst nach den 6
Monaten auftritt, oder der Käufer nicht als
Verbraucher gehandelt hat (gewerblicher
Käufer) Denn in solchen Fällen greift keine
gesetzliche Vermutung zu Gunsten des
Käufers ein.

Nachträgliche Geltendmachung von Gewährleistungsrechten

Rückerstattung gezahlter
Reparaturkosten

Zuständig für Festsetzung und Ände-
rung der Vergütung ist die Gesellschafter-
versammlung, wenn der Gesellschaftsver-
trag nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch
für Pensionszusagen.

Jedes einzelne Bestandteil der Geschäfts-
führervergütung (Festgehalt, Tantieme,
Weihnachts- bzw. Urlaubsgeld, Versorgungs-
leistungen, Dienstwagen usw.) sollte vertrag-
lich geregelt sein. Für Gesellschafter-Ge-
schäftsführer ist die eindeutige vertragliche
Fixierung sämtlicher Vergütungsbestand-
teile Voraussetzung ihrer steuerlichen An-
erkennung. Für den beherrschenden Ge-
sellschafter-Geschäftsführer können unkla-
re Gehaltsvereinbarungen zu einer verdeck-
ten Gewinnausschüttung führen. Zu einer
verdeckten Gewinnausschüttung gehören

insbesondere einem Gesellschafter-Geschäfts-
führer gezahlte Vergütungen, die ein ordent-
licher und gewissenhafter Geschäftsleiter
einem gesellschaftsfremden Geschäftsführer
unter ansonsten vergleichbaren Verhältnis-
sen nicht gewählt hätte.

Der anzustellende Fremdvergleich zur
Überprüfung der Angemessenheit der Ge-
schäftsführervergütung muss sich auf die
Gesamtausstattung beziehen. Darunter ist
die Summe aller Vorteile zu verstehen, die der
Geschäftsführer in dem jeweils maßgeblichen
Veranlagungszeitraum von der Kapitalge-
sellschaft oder von Dritten bezogen hat. Zur
Gesamtausstattung zählen neben den eigent-
lichen Gehaltszahlungen z. B. auch Pensi-
onszusagen, Dienstwagengestellung, Tantie-
men, Versicherungsbeiträge usw.. Beurtei-

lungskriterien sind u.a. auch Art und Um-
fang der Tätigkeit, die künftigen Ertragsaus-
sichten des Unternehmens, das Verhältnis des
Geschäftsführergehalts zum Gesamtgewinn
und zur verbleibenden Kapitalverzinsung
sowie Art und Höhe der Vergütungen, die
gleichartige Betriebe ihren Geschäftsführern
für entsprechende Leistungen gewähren. 

Bleibt der Gesellschaft eine Kapitalver-
zinsung von über 30 %, kann von einer Ge-
winnabsaugung durch überhöhte Ge-
schäftsführergehälter auch dann keine Rede
sein, wenn die Geschäftsführergehälter den
der Gesellschaft verbleibenden Gewinn vor
Ertragsteuern (Körperschaftssteuer, Gewer-
besteuer) übersteigen (Finanzgericht Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 16. Januar 2008,
12 K 8312/04, rechtskräftig).

Angemessenheit von
Geschäftsführervergütungen
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Die Spitzenverbände der
Krankenkassen, der Verband der
Rentenversicherungsträger und
die Bundesagentur für Arbeit
hatten in ihrer Besprechung vom
5./6.7.2005 den gemeinsamen
Schluss gezogen, dass im Falle
einer Freistellung eines Arbeit-
nehmers das (beitragsrechtliche)
Beschäftigungsverhältnis dieses
Arbeitnehmers dann ende, wenn
die Freistellung einvernehmlich
vereinbart und unwiderruflich
ausgestaltet wird.

Diese Empfehlung führte in
jüngster Vergangenheit zu erheb-
licher Unsicherheit und machte
es notwendig, im Falle von Ver-
gleichsvereinbarungen eine Frei-
stellung nur widerruflich aus-
zugestalten. Die Gestaltung von
Trennungsvereinbarungen in ge-
richtlichen und außergerichtli-
chen Vergleichen wurde dadurch
erheblich verkompliziert.

Das Bundessozialgericht (Ur-
teil vom 24.9.2008 Az. B 12 KR

22/07 R) tritt nun der Auffassung
der Spitzenverbände entgegen
und hat entschieden, dass im
Falle einer einvernehmlichen,
unwiderruflichen Freistellung
das beitragsrechtliche Beschäfti-
gungsverhältnis und damit die
Versicherungspflicht des Arbeit-
nehmers fortbestehe.

Hinweis: Ab sofort ist es aus so-
zialversicherungsrechtlicher Sicht
daher grundsätzlich unschäd-
lich, wenn in Aufhebungsverein-
barungen die Freistellung des
Arbeitnehmers nach Ausspruch
der Kündigung bis zum Ablauf
der Kündigungsfrist unwider-
ruflich erfolgt. Um unnötige
Auseinandersetzungen mit den
Sozialversicherungsträgern zu
vermeiden, sollte vor einer Ver-
änderung der betrieblichen Pra-
xis zunächst einmal abgewartet
werden, wie die SV-Träger auf
die BSG-Rechtsprechung rea-
gieren werden. Eine Korrektur
der herrschenden Rechtsauffas-
sung wäre durchaus denkbar.
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Unwiderrufliche Freistellung

Änderung der Rechtslage
bei Trennungs-

vereinbarungen

Derzeit erhält das BMF häu-
fig E-Mails zu der Frage, wel-
ches Ordnungsmerkmal (eTIN
oder/und Identifikationsnummer)
in der Lohnsteuerbescheinigung
2009 anzugeben ist.

Der folgende Mustertext
zeigt, wie das BMF solche Anfra-
gen momentan beantwortet.

Musterantwort des BMF:
Nach § 41b Abs. 2 Satz 4 Ein-
kommensteuergesetz hat das
Bundesfinanzministerium den
Zeitpunkt der erstmaligen Ver-
wendung der Identifikations-
nummer für die Datenübermitt-
lung der Lohnsteuerbescheini-
gungen durch ein im Bundes-
steuerblatt zu veröffentlichendes

Lohnsteuerbescheinigung 2009:

eTIN oder/und
Identifikationsnummer

angeben?
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Schreiben mitzuteilen (so auch
der Hinweis im BMF-Schreiben
zur Bekanntgabe des Musters für
den Ausdruck der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung
2009 und zur Ausschreibung
von Lohnsteuerbescheinigungen
durch den Arbeitgeber für das
Kalenderjahr 2009 – GZ IV C
5 – S 2378/08/10002, DOK
2008/0450654 –; BStBl I 2008
S. 872).

Grund hierfür ist, dass zur
Zeit der Gesetzgebung im Jahr
2007 nicht bekannt sein konn-
te, ob in den von den Gemein-
den ausgestellten Lohnsteuer-
karten 2009 stets die steuerliche
Identifikationsnummer einge-
druckt ist und damit dem Ar-
beitgeber bekannt wird.

Nach ersten Informationen
ist die steuerliche Identifika-
tionsnummer nicht stets einge-
druckt.

Daher wird derzeit überlegt,
die ausschließliche Verwendung
der Identifikationsnummer
für die Datenübermittlung der
Lohnsteuerbescheinigungen
2009 aus Vereinfachungsgrün-
den nicht zwingend vorzuschrei-
ben, also für 2009 auch die
eTIN (elektronische Transfer-
Identifikations-Nummer) zuzu-
lassen.

Dies soll in Kürze mit den
obersten Finanzbehörden der
Länder abgestimmt und dann in
dem angekündigten BMF-Schrei-
ben veröffentlicht werden.

Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung 33
FORUM 6/2008

Auch ein Fahrzeug ohne
Trennwand zwischen Passa-
gier- und Laderaum kann ein
LKW sein.

Bei der steuerlichen Einstu-
fung eines Fahrzeugs als Perso-
nenkraftwagen (PKW) oder Last-
kraftwagen (LKW) ist das Vor-
handensein oder Nichtvorhan-
densein einer Trennwand ein
Kriterium unter vielen anderen.
Ergeben bei einer Gesamtwürdi-
gung die übrigen Umstände be-
reits das Vorliegen eines LKW,
kann im Einzelfall auf eine Trenn-
wand verzichtet werden.

(BFH 3.6.2008, II B 19/08)

Die Gründe: Das Fahrzeug des
Klägers war als LKW zu besteu-
ern.

Es diente seiner äußeren Er-
scheinung nach in erster Linie

der Lastenbeförderung. Hierfür
spricht insbesondere die Größe
der Ladefläche, die Verschlie-
ßung der Seitenfenster und die
vollständigen Beseitigung aller
Einrichtungen zur Personenbe-
förderung im Bereich der jetzi-
gen Ladefläche (Sitze, Sicher-
heitsgurte, usw.). Eine vollstän-
dige Abtrennung des Passagier-
raums vom Laderaum war unter
diesen Umständen nicht nötig.

Hinweis: Es ist also steuer-
lich/finanziell sinnvoll, seinen
Fuhrpark auf Fahrzeuge zu über-
prüfen, die eventuell als LKW
gelten könnten. Hauptargu-
ment ist immer die Größe der
Ladefläche und die Ungeeignet-
heit zur PKW-Nutzung. Der
Staat lässt sich jedoch immer
wieder neue Kriterien einfallen,
um ein günstigere LKW-Besteue-
rung zu vermeiden.

Wann ist ein Transport-
fahrzeug (steuer-

rechtlich) ein LKW?
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Zu den fachlichen Höhepunkten auf der
HAARE 2008 in Nürnberg gehörte auch
das Wettbewerbsgeschehen. Die Deutschen
Meisterschaften – ausgerichtet vom Zentral-
verband des Deutschen Friseurhandwerks
– waren einer der größten Publikums-
magneten in der Frankenhalle.

Rund 140 Teilnehmer gingen im Rah-
men des vielfältigen Wettbewerbspro-
gramms an den Start. Das Leistungsniveau
der Meisterschaften war beeindruckend und
die Wettbewerbsakteure zeigten herausra-
gende Kreativleistungen in den Bereichen
Frisuren und Kosmetik. 

Die neue Deutsche Meisterin im Wett-
bewerb Senioren Herrenfach ist Kerstin
Lapp, Friseurmeisterin aus Hückeswagen. 

Im Damenfach „Seniorenklasse Mode“
wurde Milan Kranjcec, Hückeswagen, mit
dem 3. Platz (Bronze) ausgezeichnet. 

Bei den Auszubildenden wurde Sonia
Nigro aus dem Salon Margit Schwarz, Wip-
perfürth, mit der Goldmedaille bei der
„Kreativen Hochsteckfrisur“ ausgezeichnet.
Die Bronzemedaille ging an Nadine Blum
aus dem Salon Nicole Steinstraß, Bergisch
Gladbach. 

Weitere Teilnehmer der Friseurinnung
Bergisches Land waren Dirk Kiel und Mar-
tin Röhrig, Wermelskirchen, im Kosmetik-
fach.

Wir gratulieren den Teilnehmern recht
herzlich zu diesen Erfolgen und freuen uns
mit über das gelungene Abschneiden bei
dieser Veranstaltung.
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Deutsche Meisterschaften im Friseurhandwerk 2008

Zwei Siegerinnen aus der
Friseurinnung Bergisches Land

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12
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Wer in der heutigen Welt
erfolgreich sein will, der muss
auch die richtige „Sprachwahl“
beherrschen. Darum stand der
diesjährige IKK Gesundheitstag
unter dem Motto „Die Grenzen
meiner Sprache bedeuten die

Grenze meiner Welt“. Die Refe-
rentin Gudrun Klask zeigte den
Teilnehmerinnen, wie kleine
Änderungen der Wortwahl und
des Satzbaus eine nachhaltige
Wirkung auf das  Denken, Füh-
len und Handeln haben können.

Neue Innungsmitglieder
» Herbert Spiller

Wipperfürth, Baugewerksinnung
» Michael Güthe

Wermelskirchen, Baugewerksinnung
» Günter Nötzel Inh. Doris Dicke e. K.

Wermelskirchen, Baugewerksinnung
» Janine Esterle

Nümbrecht, Baugewerksinnung
» Bauunternehmung Wagner GmbH

Kürten, Baugewerksinnung
» Waldemar Mierau

Marienheide, Dachdeckerinnung
» Peter Schröter GmbH

Gummersbach, Dachdeckerinnung
» Frank Kuhl

Overath, Dachdeckerinnung
» Michael Kraft

Bergneustadt, Elektroinnung
» Udo Weissmann

Wipperfürth, Elektroinnung
» C&S Elektrotechnik GbR Carell & Scherkenbach

Kürten, Elektroinnung
» Bosbach Elektrotechnik GmbH

Kürten, Elektroinnung
» Schäfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH

Wiehl, Fleischerinnung
» Salon Herrmann GmbH Katja Krieger

Gummersbach, Friseurinnung
» Bianca Thoiss und Guido Reinzhagen

Bergneustadt, Friseurinnung

Datenumstellung:
Falls Ihre Jubiläen,
Geburtstage, etc.
fehlen sollten,
setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!

3.11.08 in Gummersbach

IKK Gesundheitstag
der Unternehmerfrauen
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Neue Innungsmitglieder
» Claudia Wagner

Bergisch Gladbach, Friseurinnung
» Hanadi Ciftci

Gummersbach, Friseurinnung
» Karl Jarosch

Bergneustadt, Friseurinnung
» Daniel Engbarth

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Wladimir Nickel und Nikolaj Bauer

Nümbrecht, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Bernd Dowhan

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Andreas Böhlefeld

Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Arno Dehnert

Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Uwe Weidenbach

Nümbrecht, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Christian Wolf

Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Autohaus Büth Inh. Christoph Büth

Lindlar, Kraftfahrzeuginnung
» Ibraimi und Mecid GbR

Burscheid, Kraftfahrzeuginnung
» Manfred Röttgen

Lindlar, Maler und Lackiererinnung
» Ralf Bardenberg

Kürten, Maler und Lackiererinnung
» Marco Lupo

Bergisch Gladbach, Maler und Lackiererinnung

Gruppenbild der Teilnehmer ( Arbeitskreise der  Unternehmerfrauen
aus Wuppertal, Solingen, Remscheid und dem Oberbergischen Kreis ) im
wunderschönen „Spiegelsaal“ des Grand City Hotels in Gummersbach.

Rechts: Roswitha
Lingslebe ( Heizung - Sani-

tär- Service Lingslebe),
1. Vorsitzende der Unter-
nehmerfrauen des OBK;

Links: Beate Miebach,
(Tischlerei-Glaserei

Miebach), 2. Vorsitzende
der Unternehmerfrauen

des OBK
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Betriebsjubiläen
75 JAHRE
» Theodor Heimann 1.12.2008

Burscheid, Innung für Metalltechnik
» Hans Wiechers 15.12.2008

Overath, Tischlerinnung

50 JAHRE
» Franz Hüpgen & Sohn 2.12.2008

Kürten, Baugewerksinnung

25 JAHRE
» Werner Schmitz GmbH 29.10.2008

Lindlar, Tischlerinnung
» Dagmar Opladen 7.12.2008

Leverkusen, Friseurinnung
» Rolf Schulz 12.12.2008

Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Walter Krautwurst 20.1.2009

Leverkusen, Tischlerinnung

Runde Geburtstage
» Helmut Korthaus 19.10.2008 70 Jahre

stellv. Obermeister der Baugewerksinnung
» Udo Landsberg 6.11.2008 65 Jahre

stellv. Obermeister der Friseurinnung
» Nicole Steinstraß 4.12.2008 40 Jahre

Vorstandsmitglied der Friseurinnung
» Willi Bruchhausen 15.12.2008 75 Jahre

Ehrenobermeister der Tischlerinnung
» Edgar Kretschmer 26.12.2008 60 Jahre

Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung
» Peter Seven 14.1.2009 55 Jahre

Vorstandsmitglied der Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Thomas Braß 27.1.2009 50 Jahre
Lehrlingswart der Elektroinnung

» Hans-Otto Schmidt 21.3.2008
Nümbrecht, Fleischerinnung

Goldene Meisterbriefe

Am 17. Oktober 1958 legte
Herr Jakob Kempkes, Bergneu-
stadt, die Meisterprüfung im
Fleischer-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei
der Handwerkskammer Passau
ab.

Im Rahmen einer kleinen
Feier wurde Herrn Jakob Kemp-

kes daher durch die Herren
Kreishandwerksmeister Bert
Emundts, Obermeister Dieter
Himperich und Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu der
„Goldene Meisterbrief“ über-
reicht.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Jakob Kempkes

Bild:M
ichael Kleinjung Oberberg-Aktuell

» Friedel Weiß 18.12.2008
Kürten, Maler- und Lackiererinnung

Wieder schmückten die Kin-
dergartenkinder der Kinder-
tagesstätte der AWO mit großer
Begeisterung den Weihnachts-
baum unserer Geschäftsstelle
mit selbst gebasteltem Advents-
schmuck.

Für die Mühe der Kinder
und Erzieher, unseren Weih-
nachtsbaum wiederum so schön

zu gestalten, wurde in diesem
Jahr durch Herrn Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu und
Herrn Geschäftsführer Marcus
Otto an Frau Schönfeld und
Herrn Münch von der AWO
Kindertagesstätte ein neues Spiel
übergeben und für jedes Kinder-
gartenkind einen Weckmann.
Vielen Dank für den schönen
Baum!
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Allen Inhaberinnen und Inhabern der uns angeschlossenen Mitgliedsbetriebe, ihren 
Familienangehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Verantwortlichen in Politik, 

Verwaltung und Wirtschaft wünschen wir eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes und ruhiges
Weihnachtsfest und für das Jahr 2009 Gesundheit, Glück und geschäftlichen Erfolg.

Mit unseren Wünschen verbinden wir den Dank für die 
gute Zusammenarbeit im bald abgelaufenen Jahr.

Jahreswechsel 2008/2009

Karl Breidohr
Geschäftsführer

Marcus Otto
Geschäftsführer

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Ulrich Lob
Bäcker-Innung

Dieter Himperich
Fleischer-Innung

Rüdiger Otto
Baugewerks-Innung

Volker Steffens
Friseur-Innung

Dieter Eiberg
Innung für Metalltechnik

Achim Culmann
Tischler-Innung

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer

Karl Breidohr
Geschäftsführer

Marcus Otto
Geschäftsführer

Willi Reitz
Maler- und Lackierer-Innung

Bernd Stuhlmüller
Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

Achim Willutzki
Innung für Informationstechnik

Harald Laudenberg
Dachdecker-Innung

Lothar Neuhalfen
Elektro-Innung

Reiner Irlenbusch
Kraftfahrzeug-Innung

Udo Tang
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
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9.12.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung Baugewerksinnung

10.12.2008, 15.00 Uhr
Weihnachtsfeier der Bäcker-Altmeister, Bäckerinnung

15.12.2008, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Raumausstatter-
und Bekleidungshandwerke

17.12.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

18.12.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

6.1.2009, 19.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

12.1.2009, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Fleischerinnung, Hotel-Restaurant
Engelskirchen, Gelpestraße 1, 51766 Engelskirchen-Bickenbach

13.1.2009, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

14.1.2009, 15.30 Uhr
Innungsversammlung der Bäckerinnung
Hotel Lüdenbach, Klef 99, 51491 Overath

15.1.2009, 15.00 Uhr
Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft

19.1.2009, 20.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Informationstechnik

21.1.2009, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Metalltechnik

26.1.2009, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

27.1.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

28.1.2009, 20.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Informationstechnik

29.1.2009, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Tischlerinnung

11.3.2009, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

25.3.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

16.6.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

27.8.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

7.10.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der
Dachdeckerinnung
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